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Gesetz über die Umsetzung von Massnahmen der Finanzstrategie 2027+

Ergebnis erste Lesung des Kantonsrats vom 26. April 2018 Änderungsanträge der Redaktionskommission vom 3. Mai 2018

Verordnung
über die Beteiligung der Einwohnergemeinden am interkantonalen 
Finanzausgleich

Art.  2
Bemessungsgrundlage der Beteiligung

3 Als Kantonssteuerertrag im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a und b dieser Verord-
nung gilt der in der Staatsrechnung verbuchte Ertrag, reduziert um erlassene und un-
einbringlich abgeschriebene Steuern und Wertberichtigungen auf Steuern.

3 Als Kantonssteuerertrag im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a und b dieser Verord-
nung gilt der in der Staatsrechnung verbuchte Ertrag, reduziert um erlassene und un-
einbringlich abgeschriebene Steuern und Wertberichtigungen auf Steuern.

Art.  7
Anhörung der Gemeinden bei Änderungen

Art.  7
Anhörung der GemeindenEinwohnergemeinden bei Änderungen

Art.  8
Evaluation

1 Der Regierungsrat beobachtet und analysiert die Entwicklung der Beteiligung der 
Einwohnergemeinden am interkantonalen Finanzausgleich und erstattet darüber dem 
Kantonsrat und den Gemeinden alle drei Jahre, erstmals 2022, Bericht und Antrag 
auf allfällige Massnahmen.

1 Der Regierungsrat beobachtet und analysiert die Entwicklung der Beteiligung der 
Einwohnergemeinden am interkantonalen Finanzausgleich und erstattet darüber dem 
Kantonsrat und den GemeindenEinwohnergemeinden alle drei Jahre, erstmals 
2022, Bericht und Antrag auf allfällige Massnahmen.

1.
Der Erlass GDB 130.1 (Staatsverwaltungsgesetz vom 8. Juni 1997) (Stand 
1. März 2015) wird wie folgt geändert:

Art.  59
Versicherung

1 Der Kanton versichert die in einem Dienstverhältnis stehenden Mitglieder der Behör-
den sowie die Angestellten gegen:

b. Berufs- und Nichtberufsunfälle; b. Berufs- und Nichtberufsunfälle;.

6.
Der Erlass GDB 641.4 (Steuergesetz vom 30. Oktober 1994) (Stand 1. Janu-
ar 2018) wird wie folgt geändert:

http://gdb.ow.ch/data/130.1/de
http://gdb.ow.ch/data/641.4/de
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Art.  37

f. als Sonderabzug 20 % der Differenz von Fr. 100 000.– und dem tieferen Reinein-
kommen.

f. als Sonderabzug 20 %Prozent der Differenz von Fr. 100 000.– und dem tieferen 
Reineinkommen, sofern dieses tiefer als Fr. 100 000.– ist.

10.
Der Erlass GDB 771.2 (Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 4. De-
zember 2008) (Stand 1. Januar 2015) wird wie folgt geändert:

Art.  7
Ermässigungen

1 Die Verkehrssteuer wird wie folgt ermässigt:   

a. für 36 Monate aber der ersten Inverkehrsetzung auf 50 Prozent der Normalsteuer 
für Fahrzeuge mit Hybridantrieb;

a. für 36 Monate aberab der ersten Inverkehrsetzung auf 50 Prozent der Normalsteu-
er für Fahrzeuge mit Hybridantrieb;

b. für 24 Monate aber der ersten Inverkehrsetzung auf 30 Prozent der Normalsteuer 
für Fahrzeuge mit Erdgas, Biogas oder einem anderen Alternativantrieb bezie-
hungsweise Alternativtreibstoff; ausgenommen sind die Alternativtreibstoffe 
Bioethanol und Biodiesel.

b. für 24 Monate aberab der ersten Inverkehrsetzung auf 30 Prozent der Normalsteu-
er für Fahrzeuge mit Erdgas, Biogas oder einem anderen Alternativantrieb bezie-
hungsweise Alternativtreibstoff; ausgenommen sind die Alternativtreibstoffe 
Bioethanol und Biodiesel.

13.
Der Erlass GDB 851.11 (Verordnung zum Einführungsgesetz zum Kranken-
versicherungsgesetz vom 28. Januar 1999) (Stand 1. Januar 2018) wird wie 
folgt geändert:

Art.  5
Festlegung

4 Personen, welche Empfänger von Unterstützungsleistungen der Gemeinden sind, 
erhalten die volle Richtprämie.

4 Personen, welche Empfänger von Unterstützungsleistungen der Gemeinden sindbe-
ziehen, erhalten die volle Richtprämie.

Art.  8
Sonderfälle

1 Personen, welche Ergänzungsleistungen zur AHV/IV beziehen oder Empfänger von 
Unterstützungsleistungen der Gemeinden sind, haben Anspruch auf Leistungen ge-
mäss Art. 5 Abs. 3 und 4 dieser Verordnung für die Zeit, in welcher Ergänzungs- oder 
Unterstützungsleistungen erbracht werden.

1 Personen, welche Ergänzungsleistungen zur AHV/IV beziehen oder Empfänger von 
Unterstützungsleistungen der Gemeinden sindbeziehen, haben Anspruch auf Leis-
tungen gemäss Art. 5 Abs. 3 und 4 dieser Verordnung für die Zeit, in welcher Ergän-
zungs- oder Unterstützungsleistungen erbracht werden.

http://gdb.ow.ch/data/771.2/de
http://gdb.ow.ch/data/851.11/de
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14.
Der Erlass GDB 853.2 (Gesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenversicherung vom 25. Oktober 2007) (Stand 
1. Januar 2017) wird wie folgt geändert:

Art.  2
Anspruchsberechnung bei in Heimen oder Spitälern lebenden Personen

1 Bei Personen, die dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital leben, ent-
sprechen die höchstens zulässigen jährlichen Kosten für Tagestaxen nach Abzug der 
Kantons- und Gemeindebeiträge folgendem Prozentsatz des Betrags für den allge-
meinen Lebensbedarf für Alleinstehende gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 ELG:

a. bei einem Aufenthalt in einem vom Kanton anerkannten a. bei einem Aufenthalt in einem vom Kanton anerkannten:

1. Pflegeheim 370 Prozent 1. Pflegeheim 370 Prozent,

2. Spital 500 Prozent 2. Spital 500 Prozent,

3. Behindertenwohnheim 250 Prozent 3. Behindertenwohnheim 250 Prozent;

b. in den übrigen Fällen 160 Prozent b. in den übrigen Fällen 160 Prozent.

http://gdb.ow.ch/data/853.2/de

